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findende Ausstellung der Zeichnungen und Diplomarbeiten der Bau-,

Ingenieur- und mechanisch-technischen Schule aufmerksam zu machen. Die

Oeffentlichkeit der Ausstellung bietet jedem Interessenten Gelegenheit, sich

über die Leistungen unserer polytechnischen Schule zu unterrichten.
Der Tunnel unter der Spree für die elektrische Untergrundbahn

' zwischen den Berliner Vororten Treptow und Stralau ist nach dreijähriger
Bauzeit (einschl. längerer Unterbrechung) am I. März d. J. vollendet worden.

Ueber die Anlage der etwa 10,5 tn unter dem Spreespiegel liegenden

Untergrundbahn wurde in Bd. XXVIII S. 128 Näheres mitgeteilt.
Elektrischer Betrieb auf der Bahn Athen-Piräus. Auf der 9 km

langen Vollbahn Athen-Piräus wird die Einführung elektrischen Betriebes

geplant. Der «Elektrotech. Zeitschr.» zufolge sollen sich.um die Lieferungen
die «Société d'Electricité Thomson-Houston de la Méditerranée» und einige

'deutsche Firmen bewerben.

Auszeichnung des Erfinders des Ventun-Wassermessers. Das

Franklin-Institut in Philadelphia hat dem amerikanischen Ingenieur Clemens

Herschel in New-York für seine Erfindung des in Bd. XXXI Nr. I u. Z.

beschriebenen Venturi-Wassermessers die goldene Elliot Cresson-Medaille

verliehen.

Konkurrenzen.

Typische Fassaden-Entwürfe für Neu- und Umbauten von Geschäftshäusern

in Bern. Als Objekte dieser vom bernischen Ingenieur- und

Architekten-Verein unter seinen Mitgliedern mit Termin bis zum 15. Mai

1899 ausgeschriebenen Konkurrenz (vide Vereinsnachrichten) wurden vier
Gebäude in Hauptstrassen Berns unter verschiedenen Voraussetzungen

angenommen. Die erste Aufgabe betrifft den Umbau eines Hauses in der

Spitalgasse Nr. 17 zu einem Geschäftshaus derart, dass Erdgeschoss und

erster Stock als Geschäftsräume verwendet werden können, unter Belassung

der Gebälke, des oberen Teils der Fassade, sowie der oberen Geschosse

als Wohnungen. — Bei der zweiten Aufgabe handelt es sich um den

Neubau eines Geschäftshauses auf dem Grundstück der vollständig
abzureissenden Häuser in der Spitalgasse Nr. 10 und 12. Erdgeschoss, erster

und zweiter Stock des Neubaues sollen Geschäftsräume, der dritte Stock

Wohnungen enthalten. •— Von zwei Objekten in der Marktgasse, Nr. 43
und Nr. 27, ist ersteres Gebäude ausschliesslich als Geschäftshaus neu

aufzubauen, während für das letztgenannte eine Verschmelzung von
Erdgeschoss und erstem Stock zu einem Geschäftsraum mit Galerie, einschl.

entsprechendem Umbau der Fassade gewünscht wird. — Auf einfache

Gestaltung der Fassaden und ausschliessliche Verwendung von Hausteinmaterial

für die Ansichlsflächen haben die Bewerber Bedacht zu nehmen, denen es

übrigens freisteht, von diesen Aufgaben alle oder nur einzelne zu behandeln.

Das aus den HH. Prof. Auer, Stadtbaumeister Blaser^ Ing. Jüeld, Arch,

von Rule und Arch. Trachsel bestehende Preisgericht verfügt über eine

grösstenteils durch Ingenieure des Vereins aufgebrachte Preissumme von

iooo Fr., deren Verteilung sich nach der Anzahl der eingelangten brauchbaren

Entwürfe richtet. Weitere 100—200 Fr. Zuschlagsprämien für die

mit mehr als einem Preise ausgezeichneten Bewerber hat der Verein im
Interesse einer lebhaften Beteiligung am Wettbewerb zur Verfügung gestellt.
Eine I4tägige öffentliche Ausstellung sämtlicher Projekte nach dem

preisgerichtlichen Entscheid, der in der «Schweiz. Bauzeitung» veröffentlicht
werden soll, ist vorgesehen. An Plänen werden verlangt: Je eine Fassade

nebst Anschluss der Nachbargebäude und je ein Fassadenschnitt in 1:100.
Bei der Beurteilung der Entwürfe soll die ausgiebige Beleuchtung der
Geschäftsräume durch Tageslicht auf gleiche Stufe gestellt werden, wie die

Behandlung der Fassade. Dem Programm ist für jedes Objekt ein Situationsplan,

die Photographie der Fassade und Nachbargebäude und für die
Umbauprojekte ein Fassadenschnitt mit den Geschosshöhen beigelegt.

Nekrologie.

t Emil Welti. Länger als irgend ein anderer schweizerischer Staatsmann

der neueren Zeit hat der am 24. v. Mts. dahingeschiedene alt
Bundesrat Emil Welti in leitender Stellung auf einem die Technikerscbaft
besonders interessierenden Gebiete der Gesetzgebung und Verwaltung,
demjenigen des Verkehrswesens, gewirkt. Die Spuren der öffentlichen Thätigkeit

Weltis führen zurück bis in die Mitte der 50er Jahre auf den Boden
seines Heimatkantons Aargau, welcher ihm als Leiter des Justizdepartemenls
(«eit 1856) und später des Erziehungsdepartements eine Reibe wichtiger
Gesetze, Entwürfe und Organisationsarbeiten zu verdanken hat; u. a. die
Reorganisation des gesamten Elementar- und höheren Unterrictitswesens,
ein Werk hochstrebender Bildungsideale, die, verbunden mit einem kräftig

entwickelten Staatsgefühl, sowie den Eigenschaften einer unermüdlichen

Arbeitskraft, strenger Rechtlichkeit und Ueberzeugungstreue sich als

hervorstechender Grundzug seines Wesens geltend machten. Mitbegründer der

aargauischen historischen Gesellschaft ist er auch in deren Jahrbüchern
durch wertvolle Beiträge vertreten; seine zahlreichen Amtsgeschäfte hinderten

ihn nicht an wissenschaftlichen Arbeiten, welche der Universität Zürich
Anlass gaben, Welti die Würde eines Doctor juris zu verleiben.

Schon als aargauisches Mitglied des Ständerates (seit 1857), der
ihn widderholt zum Vorsitzenden gewählt, war Welti bei der Beratung
von Eisenbahnfragen in den Vordergrund getreten. 1866 an Stelle Frey-
Herosees in die oberste Bundesbehörde eintretend, hatte er Gelegenheit,
in ereignisreichen Perioden der schweizerischen Eisenbahngeschichte seine

hervorragenden parlamentarischen Talente und seinen grossen politischen
Einfluss den verkehrswirtschaftlichen Interessen des Landes dienstbar zu

machen. Hieher gehört zunächst die nachdrückliche Förderung des Gott-
hardunternehmens durch Welti, als der denkwürdige technische und

eisenbahnpolitische Kampf um die Priorität der sog. Gotthardvereinigung für
den Bau einer Alpenbahn die Gemüter erregte, und sodann seine

Mitwirkung bei der Rekonstruktion des bedrohten Unternehmens durch

Erhöhung des Subventionskapitals laut Zusatzvertrag vom 12. März 1878,

welcher die Vollendung der Bahn sicherte. Unter den am Grabe Weltis
niedergelegten Kränzen ist ein solcher der Gotthardbahnverwaltung jenen
Verdiensten des Entschlafenen um das Zustandekommen des bedeutsamen

Werkes gewidmet. Wesentlichen Anteil bat Welti an " der Schaffung
des Gesetzes vom 23. Dezember 1872 über den Bau und Betrieb
der Eisenbahnen, das an Stelle desjenigen vom Jahre 1852 erlassen, in
der Hauptsache bezweckte, dem Bund weitere Befugnisse einzuräumen.

Diesem Gesetze folgte bekanntlich unmittelbar die Errichtung einer eidg.
Aufsichtsbehörde über alle Bahnen, des Schweiz. Eisenbahndepartements,
dessen Leitung Welti 1881 übernahm, nachdem er bereits das eidg.
Militärdepartement und mehrfach das politische Departement als

Bundespräsident verwaltet hatte.
Ebenso eng wie mit der Geschichte der Verfassungsrevision von

1872—74 und der Schöpfung der neuen Militärorganisation ist Weltis Name

verknüpft mit den Eisenbahnrückkaufsbestrebungen, deren Anhänger und

Vorkämpfer er während seiner Amtsführung im Eisenbahndepartement
wurde. Das von der Bundesversammlung am 21. Dezember 1883 erlassene

erste Gesetz über das Rechnungswesen der Eisenbahnen ist als Weltis
Werk zu betrachten, wie auch die ganze, allerdings erfolglos gebliebene

Verstaatlichungsaktion in den Jahren 1883—91 unter seiner Führung vor
sich ging. Man-weiss, unter welchen Umständen der freihändige'Ankauf
der Nordostbahn scheiterte, und. dass der von der Bundesversammlung
genehmigte Vertrag für den freihändigen Ankauf der Centralbahn in der

Volksabstimmung vom 6. Dezember 1891 - verworfen wurde, was Welti be-

wog, zwei Tage später, am Tage seines 25jährigen Jubiläums als Mitglied
der Bundesbehörde, von dem so ehrenvoll bekleideten Amte zurückzutreten.

Nach seinem Rücktritt aus dem Bundesrat beschäftigten ihn geschichtliche

Arbeiten, das Studium der griechischen und lateinischen Klassiker und

das Schulwesen in seiner Eigenschaft als Mitglied der Aufsichtskommission
des Berner Gymnasiums und des Schweiz. Schulrates, in welchen er 1892

gewählt wurde; von 1895 an bis • zu seinem Austritte bekleidete er die

Stelle des Vicepräsidenten dieser Behörde. Hoch erfreut über die ihm zu

teil gewordene Ehrung, brachte er allen wichtigen Angelegenheiten des

Polytechnikums das grösste Interesse entgegen; seine Mitwirkung an der

gedeihlichen Entwickelung der eidgenössischen Hochschule bereitete ihm
eine wahre Herzensfreude. Seine tiefe Sachkenntnis, sein sicheres Urteil
und besonders auch seine reichen Erfahrungen auf dem Gebiete der

Bundesgesetzgebung und der Bundesverwaltung befähigten ihn, der Schule

unschätzbare Dienste zu leisten. Welti war auch ein häufiger und stets gerne
gesehener Gast in den Vorlesungen ; die gewonnenen Eindrücke pflegte er
seinen näheren Bekannten in wenigen treffenden Worten mitzuteilen. Als
den Präsidenten des Schweiz. Schulrates während des Wintersemesters

1896—97 Gesundheitsrücksichten zu einem Aufenthalt im Süden veranlassten,
übernahm Welti die Stellvertretung. Im Herbste des letzten Jahres bat er,
durch schwere Krankheit genötigt, den Bundesrat um Entlassung aus der

im lieb gewordenen Stellung; Weltis Rücktritt wurde von seinen Kollegen
im Schulrate und der Lehrerschaft des Polytechnikums als ein unersetzlicher

Verlust empfunden. — Sein Tod hat dem Vaterlande einen der
besten Söhne genommen, dessen Andenken in Ehren fortleben und namentlich

liebevoll bewahrt wird von allen denjenigen, welche das Glück hatten,
dem ausgezeichneten Manne näher zu treten.

t Eril8t Gärtner, Baurat in Wien, Mitglied der G. e. P., ist nach
kurzer Krankheit daselbst am 27. Februar gestorben. Als Inhaber der
Firma Klein, Schmoll & Gärtner und nach Auflösung derselben als alleiniger
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